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WillG: Die von Seven beschriebene Vorgehensweise mit Vorhaltestunden ist hier in Rheinland-
Pfalz geltendes Landesrecht. Unsere Abiturienten werden auch immer schon vor Ostern
entlassen.
In der Zeit nach dem Abitur kann bei Bedarf auch Mehrarbeit angeordnet werden. Die Zählung
dieser Stunden erfolgt jedoch so, als würde aufgrund der nicht mehr vorhanden 13er Kurse kein
Unterricht ausfallen... (Ist kompliziert zu erklären, aber für alle Länder außer RLP irrelevant,
deshalb spar ich mir das).

Gruß
Nitram
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